
Bürgerverein Gleimviertel e.V. 
Kopenhagener Straße 50, 10437 Berlin
Tel.: 030 4 41 24 59
Fax: 030 479866-24

Aufnahmeantrag

Name Vorname

Geburtsdatum

Wohnanschrift
                                                                                                
                                                                                                

Telefon: Fax email

Aus der Satzung des Bürgervereins Gleimviertel:

§ 4 Mitgliedschaft
1) Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Person werden, die den 

Vereinszweck unterstützen. 
2) Die Mitgliedschaft im Verein wird durch einen einstimmigen Aufnahmebeschluss des 

Vorstandes über einen schriftlichen Aufnahmeantrag (Stimmenenthaltung bleiben 
unberücksichtigt) erworben.
Widerspricht ein Mitglied des Vorstandes der Aufnahme, entscheidet die 
Mitgliederversammlung mit Mehrheit (der abgegebenen gültigen Stimmen) über die 
Aufnahme. 

3) Wird ein Aufnahmeantrag durch den Vorstand mehrheitlich abgelehnt, so kann der 
Antragsteller in Widerspruch gehen. Über den Widerspruch entscheidet die 
Mitgliederversammlung. Eine Aufnahme erfordert die einfache Mehrheit (der abgegeben 
gültigen Stimmen).

......
Ich beantrage in Kenntnis der Satzung die Aufnahme in den Bürgerverein Gleimviertel.

Berlin, den Unterschrift d. Antragstellers:                                     

Beschluss des Vorstandes über die Aufnahme:

                                                                                                                                  

Berlin, den                                Vorsitzender:                                          

ggf.:

Beschluss der Mitgliederversammlung über die Aufnahme:

                                                                                                                                  

Berlin, den                                Vorsitzender:                                          



Bürgerverein Gleimviertel e.V. 
Kopenhagener Straße 50, 10437 Berlin
Tel.: 030 4 41 24 59
Fax: 030 479866-24

Mitglieds- und Förderbeiträge:
Beschluss der Gründungsversammlung vom 18.07.2000 

Normal Ermäßigt Sonderbeitrag A
Jahresbeitrag 5,12 € 2,56 € 10,23 €

Der Vorstand wird ermächtigt, Mitglieder aus sozialen Gründen von der Beitragszahlung frei 
zustellen. Die Freistellung berührt die Mitgliedsrechte nicht.

Eine Fördermitgliedschaft gem. § 5 der Vereinssatzung ist mit einen Förderbeitrag von 
mindestens 10,23 € verbunden.

Überweisungen von Beiträgen an den Bürgerverein:

Empfänger: Bürgerverein Gleimviertel
Kontonr.:            3264200
BLZ: 100 205 00
Bank für Sozialwirtschaft
Verwendungszweck: [Name] Beitrag + Jahr - bzw. Förderbeitrag bzw. Spende
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